
 

 

 

Bahnordnung 

Deister Reit- und Fahrverein St. Georg Barsinghausen e. V.  

 

1. Den Anweisungen des Reitlehrers ist immer Folge zu leisten. 

2. Vor dem Betreten oder Verlassen der Halle ist laut und deutlich „Tür frei“ zu rufen. Auf 

Antwort „Ist frei“ ist zu warten. 

3. Reiten ist nur mit ordnungsgemäßer Ausrüstung für Pferd und Reiter erlaubt. 

4. Beim Reiten auf zwei Händen wird immer nach rechts ausgewichen, d. h. linke Hand hat 

Vorfahrt. 

5. Beim Reiten auf einer Hand gilt: Ganze Bahn vor Zirkel 

6. Schritt wird auf dem 3. Hufschlag oder noch weiter innen geritten. 

7. Sind 8 Reiter oder mehr in der Bahn, wird, wenn es auch nur einer wünscht, auf einer Hand 

geritten. Im Zweifelsfall bestimmt der Bahnälteste die Hand. 

8. Zum Longieren ist um Erlaubnis zu fragen, wenn 4 oder mehr Reiter in der Bahn sind. 

9. Longieren am Halfter ist nicht gestattet, wenn weitere Pferde in der Bahn sind. 

10. Longieren ist nur auf einem Zirkel erlaubt, auf dem zweiten Zirkel nur, wenn alle Reiter in der 

Bahn ihr Einverständnis erklärt haben. 

11. Zum Springen ist um Erlaubnis zu fragen, wenn 4 oder mehr Reiter in der Bahn sind.  

12. In der neuen Halle darf nicht longiert und laufengelassen werden. 

13. Die Hallen sind unverzüglich abzuäppeln und Wälz- und Trittlöcher zuzuharken. 
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